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Gemäß § 14 des Landes- 
und Kommunalwahlgesetzes 
(LKWG M-V) vom 16.12. 2010 
(GVoBl. M-V, S. 690) fordere 
ich die nach § 15 absatz 1 
LKWG M-V vorschlagsberech-
tigten Parteien, Wählergrup-
pen und einzelbewerber zur 
möglichst frühzeitigen ein-
reichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl der Bürgermeis-
terin/des Bürgermeisters der 
Gemeinde Ventschow auf.
Wahlberechtigt sind gemäß § 4 
abs. 2 LKWG M-V alle Deut-
schen im Sinne des artikels 
116 abs. 1 des Grundgesetzes 
sowie alle Staatsangehörigen 
der übrigen Mitgliedsstaaten 
der europäischen Gemein-
schaft (unionsbürger), die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindes-
tens 37 tagen in der Kommune 
nach dem Melderegister ihre 
Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung 

haben oder sich, ohne eine 
Wohnung zu haben, sonst ge-
wöhnlich dort aufhalten und 
nicht nach § 5 vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind.

unionsbürger (Staatsangehö-
rige der Mitgliedstaaten der 
europäischen Gemeinschaft, 
die nicht Deutsche sind), die 
bei der Bürgermeisterwahl kan-
didieren wollen, müssen die für 
Deutsche geltenden Wählbar-
keitsvoraussetzungen erfüllen 
und dürfen darüber hinaus 
nicht in ihrem Herkunftsmit-
gliedstaat aufgrund einer zivil- 
oder strafrechtlichen einzelfall- 
entscheidung von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sein.  
Sie haben ihrer Zustimmungs-
erklärung oder ihrem Wahlvor-
schlag eine Versicherung an ei-
des statt über ihre Wählbarkeit 
im Herkunftsland beizufügen.
unionsbürger sind für die 
Bürgermeisterwahl nach der 

für Deutsche geltenden Vor-
aussetzungen wahlberechtigt 
und werden in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Wahlbe-
rechtigte unionsbürger, die 
nach § 23 des Landesmelde-
gesetzes von der Meldepflicht 
befreit sind, werden in das 
Wählerverzeichnis auf antrag 
eingetragen, wenn sie bis spä-
testens zum 19.01.2012 (23. 
tag vor der Wahl) nachwei-
sen, dass sie mindestens seit 
dem 31.12.2011 im Wahlge-
biet ihre Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutsch-
land ihre Hauptwohnung ha-
ben. Wählbar zur Bürgermeis-
terin/zum Bürgermeister sind 
gemäß § 66 LKWG M-V alle 
Deutschen im Sinne des arti-
kels 116 abs. 1 des Grundge-
setzes sowie alle unionsbürger, 
die am tag der Wahl
•		das	18.	Lebensjahr	vollendet	

haben,
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•		nach	§	4	wahlberechtigt	sind,

•		seit	 mindestens	 3	 Monaten	
im Wahlgebiet nach dem 
Meldegesetz ihre Wohnung 
haben,

•		die	 übrigen	Voraussetzun-
gen für die ernennung zum 
Beamten auf Zeit nach dem 
Landesbeamtengesetz erfül-
len,

•		nicht	 nach	 §	 6	Abs.	 2	 vom	
Wahlrecht ausgeschlossen 
sind.

Wahlvorschläge sind nach 
Möglichkeit so frühzeitig 
vor dem letzten der einrei-
chungsfrist (24.11.2011) ein-
zureichen, dass Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge betreffen, rechtzei-
tig behoben werden können. 
Wahlvorschläge von Parteien 
oder Wählergruppen müssen 
den namen der einreichen-
den Partei oder Wählergruppe 
und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch 
diese enthalten. als Bewerber 
einer Partei oder Wählergrup-
pen kann nur benannt wer-
den, wer die unwiderrufliche 

Zustimmung zur Benennung 
schriftlich erteilt hat.
Der Wahlvorschlag einer Par-
tei oder Wählergruppe muss 
von den für das Wahlgebiet 
nach ihrer Satzung zuständi-
gen Vertretungsberechtigten, 
der Wahlvorschlag einer ein-
zelnen Person muss von ihr 
selbst persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. 
in jedem Wahlvorschlag sind 
zwei Vertrauenspersonen zu 
bezeichnen. ein einzelbewer-
ber nimmt die Funktion der 
Vertrauensperson selbst wahr, 
eine weitere Vertrauensper-
son kann, muss aber nicht be-
nannt werden. Soweit mit den 
Wahlunterlagen Bescheini-
gungen der Wählbarkeit ein-
zureichen sind, dürfen diese 
am tag der einreichung nicht 
älter als drei Monate sein. Je-
der Wahlvorschlag darf nur 
eine Person enthalten.
Parteien, Wählergruppen und 
einzelbewerber dürfen jeweils 
nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Mehrere Parteien 
oder Wählergruppen können 
einen gemeinsamen Wahlvor-
schlag abgeben. in diesem Fall 
muss der Kandidat Mitglied 
einer dieser Parteien oder par-

teilos sein. Jede Partei oder 
Wählergruppe darf sich nur 
an einem gemeinsamen Wahl-
vorschlag beteiligen.

Die Wahlvorschläge sind gem. 
§ 62 abs. 4 LKWG

bis spätestens am  
24.11.2011  

(73. Tag vor der Wahl)  
18.00 Uhr

beim Gemeindewahlleiter im 
amt Dorf Mecklenburg-Bad 
Kleinen, am Wehberg 17, in 
23972 Dorf Mecklenburg, ein-
zureichen.

Vordrucke für die Wahlvor-
schläge einschließlich der dazu 
notwendigen erklärungen der 
Bewerber sind ab sofort in der 
Verwaltung des amtes Dorf 
Mecklenburg–Bad Kleinen, 
im amt für Zentrale Dienste, 
während der Dienstzeit er-
hältlich.

Dorf Mecklenburg,  
den 25. oktober 2011

Lüdtke,  
Gemeindewahlleiter
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